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Vorwort
 

Durch das Schreiben eines Kinderschutzkonzeptes wollen wir transparent machen, dass wir 

uns mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist uns ein großes Anliegen durch stetig 

wachsende Qualitätsansprüche und Entwicklung die Kinder und Familien in unseren 

Einrichtungen Best möglichst zu schützen, und wenn nötig, fachkundig und effektiv handeln 

zu können. Dies ist nur möglich durch regelmäßige Schulungen des Personals sowie eine 

Zusammenarbeit mit dafür vorgesehene Fachberatungseinrichtungen.
 

Auch unser Personal muss vor fälschlichen Anschuldigungen geschützt werden. 
 

 

1. Gesetzliche Grundlagen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
 

(1) Werden gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, so hat die Einrichtung 

das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz 

dieses Kindes nicht in Frage gestellt wird, hat die Einrichtung die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich 

dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält 

die Einrichtung zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es 

diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
 

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten ist sicherzustellen, dass
 

1. 
deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen 

betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
 

2. 
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird und

 

3. 
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit 

hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird.
 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 

erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, 

und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
 

 

2. Gefährdungsarten
 

a. Seelische und körperliche Misshandlung
 

Unter körperlicher Misshandlung sind alle Handlungen zu verstehen, die mit körperlicher Gewalt einhergehen 

und zu Entwicklungsbeeinträchtigungen führen können. Die seelische Misshandlung beginnt dann, wenn die 

Bezugspersonen dem Kind zu verstehen geben, dass sie wertlos, ungewollt oder ungeliebt sind oder nur dazu 

dienen, die Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erfüllen. Je stärker die Vernachlässigung und je jünger das 

Kind, umso größer ist das Risiko dauerhafter Folgeschäden.
 

b. Vernachlässigung
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Bedeutet, dass ein andauerndes oder wiederholtes Unterlassen fürsorglichen Handelns der Fürsorgepflichtigen 

oder der von ihnen beauftragten geeigneter Dritte zugrunde liegt.
 

c. Sexueller Missbrauch
 

Unter sexuellem Missbrauch versteht man jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen 

den Willen des Kindes vorgenommen wird, oder der das Kind aufgrund körperlicher, psychischer, kognitiver oder 

sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann.
 

 

3. 
Bild vom Kind

 

Jedes Kind in einer unseren Einrichtung wird als Individuum, das sich in seinem eigenen Tempo entwickelt, 

angesehen und wird sensibel und auf individuelle Weise entsprechend der altersgemäßen körperlichen, 

geistigen und seelischen Entwicklung begleitet. Hierbei steht die Selbstbestimmung und Selbstwahrnehmung im 

Fokus. Wir nehmen Bedürfnisse eines jeden wahr und wahren diese. In Anlehnung an das Bundeskinderschutz-

gesetz ist das Recht auf Schutz und Entwicklung eines jeden Einzelnen zentraler Kern.
 

3.1. Die Rolle der Erzieher*in
 

Die Kinder werden darin unterstützt, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und kund zu tun. 

Genauso wichtig ist das Akzeptieren der Grenzen und Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse. Dies fordert hohe 

soziale Kompetenzen, die über die Kitazeit erlernt werden. Eine feinfühlige, einfühlsame und kompetente 

Erzieher*in ist für diesen Prozess eine wichtige Begleiter*in.
 

3.2. Sexualpädagogik
 

In jeder Einrichtung ist es Pflicht altersentsprechend das Thema Sexualpädagogik in die pädagogische Arbeit mit 

einzuflechten. Hierzu erarbeitet jede Kita wie sie dies umsetzen und halten dies in der Konzeption fest.
 

3.3. Prävention
 

Die Prävention beginnt schon bei der Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes. Deshalb sind  alle Einrichtungen 

dazu angehalten bis Ende 2018 ein einrichtungsbezogenes Kinderschutzkonzept zu erarbeiten. Hierbei steht im 

Fokus die Teamarbeit an der Konzeption. Der Dialog über die Grenzen die innerhalb der Einrichtung definiert 

werden, die gegenseitige Wahrnehmung über den Umgang mit den Kinder und dessen Reflektion sind zentraler 

Kern. Die Leitung der jeweiligen Einrichtung steht in  der Verantwortung, dass dieses gemeinschaftlich erarbeitet 

und umgesetzt wird. Es ist für alle Mitarbeiter*innen verbindlich. Bei Nichteinhaltung folgen sofortige 

Konsequenzen.
 

 
Im Einstellungsgespräch und im Arbeitsvertrag wird auf das Kinderschutzkonzept  hingewiesen. Durch 

unterschreiben des Arbeitsvertrags wird bestätigt  dass das Kinderschutzkonzept gelesen, verinnerlicht und 

umgesetzt wird.
 

 
Jede Einrichtung bennent mindestens einen Kinderschutzbeauftragten, der sich einmal jährlich zu dem 

Thema fortbildet. Wichtig ist hierbei, dass der Beauftragte auch das Team über die Inhalte informiert. Die 

Leitung ist für die Umsetzung verantwortlich und wird dabei von der pädagogischen Fachberater*in 

unterstützt.
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4. 
Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter*innen (Praktikanten, Auszubildende,)

 

Fachkräfte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen müssen zunächst eine eigene Wahrnehmung über die 

möglichen Formen der Gewalt durch Mitarbeitende entwickeln. Dabei hat sich folgende Differenzierung bewährt 

(Quelle: Gefährdung des Kindeswohl innerhalb Institutionen, paritätischen Wohlfahrtsverband) :
 

a) 
Grenzverletzungen:

 

Grenzverletzungen beschreibt ein Verhalten, das in der Regel einmalig oder gelegentlich unangemessenes 

Verhalten gegenüber Kindern bezeichnet. Diese Grenzüberschreitung ist oft ein Resultat aus mangelnder 

Fachlichkeit, persönlicher Unzulänglichkeit, Stresssituationen oder nicht klaren Einrichtungsstrukturen. Häufig ist 

es auch eine Frage der eigenen Biographie und der Haltung. Es ist deshalb von großer Bedeutung hierzu die 

Fachkräfte zu sensibilisieren.
 

Beispiele:
 

• 
Kinder zum Essen oder Schlafen zwingen

 

• 
Bloßstellen von Kindern

 

• 
Körperliche Übergriffe wie z.B. Ellenbogen vom Tisch schupsen oder am Arm zerren

 

• 
Mangelnde Versorgung von Trinken oder nicht regelmäßig Windeln wechseln

 

Eine Grenzverletzung kann auch eine Strategie des Täters sein, um zu testen wie weit er gehen kann.
 

b) 
Übergriffe:

 

 Ein Übergriff passiert in der Regel nicht zufällig oder ausversehen. Die Täter führen ihre Handlungen 

bewusst aus. Es handelt sich hierbei v.a. Respektlosigkeit gegenüber Kindern, grundlegender fachlicher 

Mangel und gezielte Desensibilisierung.
 

 Beispiele:
 

• 
Sie überschreiten die Schamgrenze und können die Körperlichkeit und Sexualität verletzten

 

• 
Psychische Übergriffe wie massives unter Druck setzen

 

 

In Fällen von Übergriffen ist der Träger verantwortlich zu reagieren, um das Wohl des Kindes zu schützen
 

 Sexueller Übergriff:
 

 Sexueller Übergriff ist eine sexuelle Handlung, die an einem Kind vorgenommen wird. Hierbei nutzen die  

 Täter bewusst ihr Vertrauensverhältnis zu dem Kind aus. Hierbei wird das Kind immer dazu gezwungen, 

 den Machtmißbrauch  geheim zu halten.
 

Grundsätzlich gilt: Gewalt von Erwachsenen an Kindern ist immer Machtmißbrauch gegenüber Schutzbefohlenen 

oder Schwächeren!
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5. Interner Handlungsablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung       

 

1.) Die Fachkraft nimmt Anhaltspunkte für eine KWG nach §8a SGB VIII wahr.  

2.) Sie schätzt ein, ob es sich um eine akute oder um keine akute KWG handelt: 

Akute KWG Keine akute KWG 

Sofern eine akute KWG vorliegt, die Leib und Le-

ben des Kindes bedroht, sind sofortige Schutzmaß-

nahmen notwendig. Dies kann das direkte Ein-

schalten von Jugendamt (RSD) oder der Polizei er-

fordern. In schweren Fällen erfolgt dies ohne die 

Kenntnisnahme der Personensorgeberechtigten 

(z.B. wenn sich die Gefährdung für das Kind 

dadurch verschlimmern würde).  

Falls eine Gefährdung durch Dritte vorliegt, wer-

den die Eltern miteinbezogen, der direkte Vorge-

setzte wird informiert und ggf. wird eine insoweit 

erfahrene Fachkraft hinzugezogen.  

 

 

 

 

 

 

Handelt es sich um keine akute KWG und sind 

keine sofortigen Schutzmaßnahmen erforderlich, 

findet zunächst ein Austausch mit einer/m Kolle-

gen/in statt. Anschließend werden die Informatio-

nen zeitnah an den Dienstvorgesetzten weiterge-

geben und eine Beratung mit einer insoweit erfah-

renen Fachkraft (iseF) in Form einer Gefährun-

dungseinschätzung, angestrebt.  

Ist die Einschätzung unbegründet, endet das Ver-

fahren nach §8a SGB VIII, dennoch werden weitere 

Beobachtungen und deren Dokumentation ange-

strebt. 

Stellt sich im Rahmen der Gefährdeeinschätzung 

mit der IseF heraus, dass es sich um eine KWG han-

delt, werden weitere Handlungsschritte geplant 

und Überlegungen unternommen, welche Res-

sourcen einzusetzen sind um die KWG abzuwen-

den. 
 

 Einbeziehung der     
       Personensorgeberechtigten 

 Gemeinsames Gespräch und feste   
      Verabredungen über Schutzmaßnahmen:  

 - Besuch einer Beratungsstelle 

 - Nutzung von Hilfen des Jugendamtes     

                   (z.B. HzE) 

 - Konsultieren eines Arztes  

 - etc... 

 

Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen muss kon-
trolliert werden, es ist ratsam Konsequenzen im 
Schutzplan festzuhalten.  

 

Alle Handlungsabläufe werden mit Hilfe der Dokumentationsunterlagen dokumentiert!! 
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5.1 Hinweise zum Thema Schweigepflicht und Datenschutz 

Alle Sozialdaten dürfen nur zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden 
sind (§64 SGB VIII (1)). Daher ist das pädagogische Personal, das eine Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft inansprucht nimmt, dazu angehalten, die erforderlichen Daten zu pseudonymisieren (vgl.: Gesetz 
zur Kommunikaiton und Information im Kinderschutz (KKG), §4 (1), (2)).  
Ist die Abwendung einer KWG sofortig erforderlich (akute KWG) oder bleiben die Schutzmaßnahmen erfolg-
los, so ist die pädagogische Fachkraft dazu befugt die erforderlichen Daten dem Jugendamt mitzuteilen. Die 
Einbeziehung der Personensorgeberechtigten ist dennoch sinnvoll, da deren Mitwirkung den weiteren Ver-
lauf der Hilfe enorm begünstigt (KKG §4 (3)).  
Kurz gesagt: eine Übermittlung von Daten und Informationen an das Jugendamt ist ausschließlich und nur 
dann erlaubt, wenn 
 a) eine Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII vorliegt. 
 b) eine Schweigepflichtentbindung zum Jugendamt vorliegt.  
 

 

5.2 FAQ zur Handlung im Kinderschutzfall (Hinweise & Tipps für die MitarbeiterInnen) 

  

Was ist denn jetzt genau eine Kindeswohl-
gefährdung?  
Welche Anzeichen gibt es? 

Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 I BGB liegt vor, wenn 

eine gegenwärtige, in einem solchen Maß vorhandene Gefahr festge-

stellt wird, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche 

Schädigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. (BGB, FamRZ 2012, 99) 

Man unterscheidet in drei Formen: 

 Vernächlässigung 

 Misshandlung 

 Sexueller Missbrauch 
Die Anzeichen für eine KWG können vielfältig sein! Orientierung bietet 

der Berlineinheitlich Erfassungsbogen bei Verdacht auf Kindeswohlge-

fährdung (im Anhang).  

Bei Unsicherheit ruhig einfach mal einen solchen Bogen ausfüllen! 

 
 

Was sage ich den anderen Eltern in der Kita?  

Nichts!  

Da ihr in die Berufsgruppe der „Geheimnisträger“ (KKG, §4) fallt und an 

die Regelungen des Datenschutzes gebunden seid (§62-ff SGB VIII), dürft 

ihr den anderen Eltern oder sonstigen Dritten nichts erzählen! 

  

 
 
Warum soll ich eine IseF einschalten und 
wie komme ich zur einer solchen Beratung?  
Was muss ich wissen? 

Ziel ist es, sich mit einer kinderschutzgeschulten, objektiven Fachkraft 

über den Fall auszutauschen und das Gefährderisiko abzuschätzen. Die 

IseF hilft dabei, den Fall von einer neutralen Perspektive aus zu betrach-

ten und gibt Ratschläge, wie das weitere Vorgehen ablaufen kann.  

Bereitet euch auf das Gespräch mit der IseF vor, schildert die Ereignisse 

und Beobachtungen sachlich und chronologisch. Achtet auf die Pseudo-

nymisierung!  
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Der Freche Spatz stellt als Träger eine insoweit erfahrene Fachkraft, mit 

der ihr telefonisch einen Termin ausmachen könnt: 

 Akin Hevenk → 0160/189 21 999 

Sollte dieser nicht zustande kommen, so habt ihr die Möglichkeit die Isef 

des Jugendamtes zu kontaktieren! (Kontakte zum Jugendamt findet ihr 

im Anhang). 

Die Beratung findet persönlich oder am Telefon statt.  

Denkt daran, die Leitung darüber zu informieren, dass ihr eine IseF ein-

schaltet! 

  

Was muss ich beim Gespräch mit den be-
troffenen Personensorgeberechtigten be-
achten? 

Beim Gespräch mit den Eltern ist Sensibilität gefragt, denn eine positive 

Mitwirkung der Personensorgeberechtigten ist sehr wichtig für alle wei-

teren Schritte.  

 Begegnet den Eltern neutral und bemüht euch, keine Vorurteile 
aufzubauen 

 bleibt im Gespräch sachlich und erhebt keine Vorwürfe (→ pro-
fessionelle Haltung) 

 seid in euren Aussagen klar, nutzt die Beziehungsarbeit, die ihr 
mit den Eltern aufgebaut habt („wir machen uns Sorgen weil...“) 

 Fordert realisitische Ziele und Vereinbarungen (Kinderartztbe-
such, regelmäßiger Kitabesuch, Besuch einer Beratungsstelle...) 

 Günstig: führt das Gespräch zu zweit 

 Protokolliert das Gespräch  

 Verabredet mit den Eltern Folgetermine 

  

 
Wie dokumentiere ich angemessen? 

Grundsätzlich gilt:  

 dokumentiert und protokolliert alle Beobachtungen und Maß-
nahmen.  

 Die Dokumentation muss in einem abgeschlossenen Schrank 
aufbewahrt werden! 

Im Anhang findet ihr Dokumentationshilfen. Die Unterlagen sind in Form 

eines Rasters gestaltet und im Grunde selbsterklärend – sie sollen das 

dokumentieren erleichtern.  

  

Wie geht - ganz konkret - eine 8a Meldung? 

Eine Meldung nach §8a SGB VIII kann grundsätzlich sowohl schriftlich als 

auch telefonisch getätigt werden.  

Bewährt hat sich in der Praxis: 

1. den Kinderschutz-Bogen (im Anhang) ausfüllen,  
2. im Jugendamt anrufen, den Fall schildern und  

3. den Bogen anschließend hin faxen.   
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8a und dann? Was passiert nachdem ich 
eine KWG Meldung gemacht habe?  

Im Anschluss an eine Meldung nach §8a SBG VIII an das Jugendamt, 
möchte die entsprechende Fachkraft natürlich gerne wissen wie es wei-
ter geht. Was tut das Jugendamt jetzt? Welche Auflagen oder Konse-
quenzen ergeben sich aus der gemeldeten Kindeswohlgefährdung? Und 
wie geht es weiter?  
Das Jugendamt hat, im Falle einer 8a-Meldung, einen „Ermittlungsauf-
trag“, es sammelt Daten und Informationen bei den verschiedenen In-
stanzen, führt Gespräche mit den Personensorgeberechtigten, ggf. mit 
dem Kind, plant einen Hausbesuch etc. All das, was der Abwendung der 
Gefährdung dienlich sein kann.  
Es kommt vor, dass die Person, welche die KWG Meldung gemacht hat, 
nicht in den Prozess der weiteren Hilfen involviert ist. Die Entscheidung 
darüber obliegt dem Jugendamt (vgl. §36 SGB VIII - Hilfeplan) 
Im Klartext: Das pädagogische Fachpersonal ist aufgrund seiner Garan-
tenstellung (vgl §13 StGB) dazu verpflichtet, Gefahren von den Kindern 
abzuwenden und diese ggf. an das Jugendamt weiterzuleiten. Über die 
damit in Zusammenhang stehenden Ereignisse, muss dem Jugendamt 
gegenüber Auskunft gegeben werden.  
Das Jugendamt (bzw. die sachbearbeitende Person des RSDs) muss aber 
keine (!) Auskünfte über den weiteren Verlauf der Hilfe geben.  

 

6.1 Wichtige Hinweise für Mitarbeiter*innen
 

 

• 
Werden in einer Einrichtung Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt, bitte immer zuerst 

mit der Leitung oder einer Kolleg*in über die Beobachtungen sprechen.
 

• 
Decken sich die Beobachtungen mit denen der KoIleg*innen, ist in jedem Fall die Leitung der Einrichtung 

zu informieren.
 

• 
Alle Beobachtungen und Maßnahmen dokumentieren(Achtung Datenschutz: alle personenbezogenen 

Daten immer in abschließbaren Schränke aufbewahren!)
 

• 
Wenn sich die Kindeswohlgefährdung in den Gesprächen mit der Leitung und mit den KoIleg*innen nicht 

bestätigen, dann endet der Prozess erstmal hier. Trotzdem weiter beobachten und dokumentieren und 

Eltern zum Gespräch einladen
 

• 
Wenn sich die Beobachtungen mit denen der KoIleg*innen und Leitung decken, dann bitte über die 

Leitung die Kinderschutzfachkraft Akin Hevenk (Tel.: 0160 – 189 21 99) informieren und einen 

kurzfristigen Termin vereinbaren. Wenn dies nicht möglich ist, dann wendet euch bitte an eine 

Erziehungsberatungsstelle oder lasst euch von einer Mitarbeiter*in des RSD des für euch zuständigen 

Jugendamtes beraten. (Wichtig: dies ist noch keine Meldung an das Jugendamt, sondern lediglich eine 

Beratung - in diesem Falle müssen dem Jugendamt noch keine Angaben zu der Familie mitgeteilt 

werden.)
 

• 
Ziel dieses Gespräches ist es, mit einer Fachkraft, die nicht in den Fall involviert ist und daher eine 

neutrale Rolle hat, das Gefährdungsrisiko des Kindes einzuschätzen. Bereitet euch auf das Gespräch vor, 

nutzt die Dokumentation (Anhang 1 und/oder 2). Beobachtungen sachlich und chronologisch darstellen.
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• 
In der Regel wird diese Fallbesprechung anonymisiert durchgeführt. Wenn das Gefährdungsrisiko für das 

Kind eingeschätzt ist, wird die weitere Vorgehensweise geplant (was würde passieren, wenn keine 

geeignete Hilfe gefunden wird?).
 

• 
Wenn möglich sollte ein Gespräch mit den Eltern geführt werden, achtet dabei darauf, dass ihr keine 

Vorurteile den Eltern gegenüber aufbaut, dass ihr sachlich bleibt und keine Vorwürfe erhebt. Führt die 

Gespräche zu zweit, wenn die Möglichkeit besteht, achtet auf die Beziehung, eure Haltung zu den Eltern, 

bleibt aber trotzdem klar in eurer Aussagen, wir machen uns Sorgen um Ihr Kind, weil... Ihr seid die 

Bezugspersonen für das Kind und auch für die Eltern und ihr habt in der Regel auch das Vertrauen der 

Eltern. Nutzt diese Beziehung für das Gespräch. Fordert aber auch realistische Vereinbarungen ein, z.B. 

Kinderarztbesuch, regelmäßiger Kitabesuch, Besuch einer Erziehungsberatungsstelle (EZB), Teilnahme an 

einem Elternkurs etc. Setzt gemeinsam mit den Eltern Termine, fragt nach, und protokolliert das 

Gespräch. Informiert auch den Träger, also Michael Wiesemann-Wagenhuber.
 

• 
Besteht der Verdacht, dass durch ein Elterngespräch die Gefährdung für das Kind möglicherweise erhöht 

wird (z.B. bei dem Verdacht auf körperliche Gewalt oder dem Verdacht auf sexuellem Missbrauch), dann 

wird vorerst das Jugendamt informiert und ggf. das Elterngespräch gemeinsam mit dem Jugendamt 

geführt. Für die Information des Jugendamtes den Berlineinheitlichen Fragebogen nutzen.
 

• 
Überprüfung der Hilfen: in weiteren Elterngesprächen werden die Hilfen überprüft, haben die Eltern sich 

an die Vereinbarungen gehalten? Wurde z.B. die EZB aufgesucht? Sind die Hilfen zurzeit ausreichend?
 

• 
Wenn die Vereinbarungen nicht eingehalten wurden, die Situation sich nicht geändert hat, besprecht die 

Situation und die weitere Vorgehensweise noch einmal mit der Kinderschutzfachkraft, setzt die Eltern 

über euer weiteres Vorgehen in Kenntnis, auch darüber, wenn an dieser Stelle das Jugendamt informiert 

wird.
 

• 
Wird an irgendeiner Stelle dieses Ablaufes das Kind aus der Einrichtung abgemeldet, bitte umgehend das 

Jugendamt informieren.
 

• 
Wenn das zuständige Jugendamt über den Verdacht einer Kindeswohlgefährdung benachrichtigt wird, ist 

die Geschäftsführung zu informieren.
 

 

 

6.2 Bei Verdacht auf sexuellen Mißbrauch
 

Bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch unbedingt auch folgende Organisation kontaktieren:
 

Kind im Zentrum, Maxstraße 3a, in 13347 Berlin-Wedding, Tel.: 282 80 77
 

und:
 

LANDESKRIMINALAMT
 

 
Das Dezernat 13 des Landeskriminalamtes 1 ist zuständig für die Bekämpfung von Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung:
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LKA 131 
Besitz/ Verbreitung/Herstellung von Kinder- und Jugendpornografie, sexueller Missbrauch zur Herstellung von 
Kinderpornografie, Verbreitung von Pornografie 
Tel.: (030) 4664-913100 
Fax: (030) 4664-913199 
 
LKA 132 

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen/Kindern im sozialen Nahfeld und Widerstandsunfähigen, 

Verherrlichung von Gewalt 

Tel.: (030) 4664-913200 

Fax: (030) 4664-913299 

 

LKA 133 
Sexualdelikte (Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung) bei Beziehungstaten, auch bei Widerstandsunfähigen (außer 
zum Nachteil von Kindern) 
Tel.: (030) 4664-913300 
Fax: (030) 4664-913399 
 
LKA 134 
Sexualdelikte (Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung) durch Fremdtäter bzw. außerhalb des engeren sozialen 
Umfeldes, auch bei Widerstandsunfähigen, Schwerpunktermittlungen zu Tatserien und Unbekannt-Sachen 
Tel.: (030) 4664-913400 
Fax: (030) 4664-913499 
 
LKA 135 

Sexueller Missbrauch von Kindern ohne Gewalt und Schutzbefohlenenverhältnis, Exhibitionismus, 

Erpressung/(tätliche) Beleidigung auf sexueller Grundlage, sexueller Missbrauch von Jugendlichen, Nötigung zu 

sexuellen Handlungen, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, wenn diese 

sexuelle Handlungen beinhalten  

Tel.: (030) 4664-913500 

Fax: (030) 4664-913599 

 

 

7. Dokumentation
 

Die allgemein beobachtete Situationen wird in Form eines Rasters erfasst (Anhang 1 und/oder 2).
 

a) Auflistung der beteiligten Personen, der fallführenden Fachkraft, ggf. der insoweit erfahrenen Fachkraft
 

b) detaillierte Schilderung der Beobachtungen/Inhalte:
 

- 
sachliche Beschreibung der Situation (Gefährdungsarten, Zustand des Kindes)

 

- 
Beschreibung des Umfeldes des Kindes

 

c) Kooperationsbereitschaft der Sorgeberechtigten
 

d) bisherige Schutzmaßnahmen der Einrichtung
 

Zu jedem Zeitpunkt wird schriftlich fixiert, wer für welchen Schritt verantwortlich ist und innerhalb des Teams 

kommuniziert 
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Umgang mit Kindeswohlgefährdung im Rahmen der Tätigkeit für den Verein Frecher Spatz e.V. 
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8. Persönliche Eignung
 

Der Verein stellt, hinsichtlich der persönlichen Eignung im Sinne des § 72Abs.1 sicher, dass er keine Personen 

beschäftigt oder vermittelt, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 

181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235, 236 oder 237 des Strafgesetzbuchs 

verurteilt worden sind.
 

Zu diesem Zweck lässt sich der Verein der Einrichtung vor jeder Einstellung ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis vorlegen. Für den Einsatz von Honorarkräften und Kurzzeitpraktikanten wird je nach Einsatz 

über ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis entschieden.
 

 

9. Gesetzestexte
 

7.1 § 8a SGB VIII: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes bekannt, so 

hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame 

Schutz dieses Kindes nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind 

in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, 

sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. 

Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so 

hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; 

dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht 

abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der 

Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 

Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 

Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen 

zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch 

erbringen, ist sicherzustellen, dass
 

1. 
deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen 

betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen
 

2. 
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie

 

3. 
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage 

gestellt wird.
 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 

erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, 

und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.
 

(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die 
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Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a 

erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen 

Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden 

sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
 

 

7.2 §174 STGB: Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen
 

(1) Wer sexuelle Handlungen
 

1. 
an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 

Lebensführung anvertraut ist,
 

2. 
an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der 

Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist
 

3. 
unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis 

verbundenen Abhängigkeit oder
 

4. 
an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind vornimmt oder an sich 

von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren bestraft.
 

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3
 

1. 
sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder

 

2. 
den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, um sich oder den 

Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft.
 

(3) Der Versuch ist strafbar.
 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht von 

einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des 

Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist.
 

 

7.3 Definition/ Anforderungsprofil für Fachkräfte für den Kinderschutz
 

- 
Kenntnis der Formen und Ursachen von Kindeswohlgefährdung,

 

- 
Kenntnis der Dynamik von Gewalt,

 

- 
Einschätzungsfähigkeit von Erziehungskompetenzen und Veränderungsfähigkeit,

 

- 
Beurteilungsfähigkeit zur Wirksamkeit verschiedener Hilfen,

 

- 
Erfahrung mit Gesprächsführung mit Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen, um  andere für solche 

Gespräche anleiten zu können,
 

- 
notwendige Spezialkenntnisse zu einzelnen Gefährdungslagen oder Familienkonflikten,

 

- 
Kenntnisse über Hilfesysteme (auch jugendhilfeferne Hilfen),
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- 
supervisorische Kenntnisse, um Fachkräfte in der Reflexion der eigenen Rolle und  der Entwicklung von 

Handlungsstrategien unterstützen zu können,
 

- 
persönliche Belastbarkeit,

 

- 
kontinuierliche Inanspruchnahme von Angeboten zur Selbstreflexion.

 

 

 
KONTAKT zum Kinderschutzbeauftragten des Trägers (Insoweit erfahrene Fachkraft):

 

Akin Hevenk
 

Tel.: +49 (160) – 189 21 99,
 

Mail: akin.hevenk@googlemail.com
 

 
 

10. Umgang mit Fotos und Videos
 

„Das Recht am eigenen Bild gehört zu den allgemeinen Persönlichkeitsrechten. Es besagt, dass jeder Mensch 

grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm gemacht und 

veröffentlicht werden. Bei Minderjährigen, die in der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden, benötigen die 

Fachkräfte das Einverständnis der Sorgeberechtigten, wenn sie beabsichtigen, die Kinder oder Jugendlichen zu 

fotografieren“. (Quelle: Gefährdung des Kindeswohl innerhalb Institutionen - Arbeitshilfe Kinder- und 

Jugendschutz in Einrichtungen. Der Paritätische Gesamtverband. Seite 8). 

Jeder Kinderladen ist dazu verpflichtet, den Umgang mit Fotos und Videos zu thematisieren und schriftlich 

festzuhalten. Es muss klar geregelt werden:
 

• 
Mit welchen Geräten werden Fotos gemacht. Ist es erlaubt mit privaten Geräten Fotos oder Videos zu 

machen?
 

• 
Wo werden die Fotos/Videos archiviert?

 

• 
Gibt es Portale wie facebook, whatsapp,... die von der Kita und von den Eltern als Bilderaustausch 

genutzt werden? Wer hat darauf Zugriff?
 

Die Eltern unterschreiben eine Erlaubnis, wenn ihre Kinder fotografiert, gefilmt oder im Internet präsentiert 

werden dürfen. Fehlt diese Erlaubnis werden diese Kinder nicht abgelichtet oder veröffentlicht. 

 

11. Beschwerdemanagement
 

Unser Grundsatz: Beschweren erwünscht!
 

 
Ein professioneller Umgang mit Beschwerden vermeidet eine latente Unzufriedenheit und führt zu einer 
zeitnahen Lösung oder Veränderung der Ursachen. 
 
Beschwerden in unseren Einrichtungen können von Eltern, Kindern und Mitarbeiter*innen in Form von Kritik, 

Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen ausgedrückt werden.
 

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich abhängig vom Alter, 

Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise über eine verbale Äußerung als auch über 

Weinen, Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken kann.
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Können sich die älteren Kindergartenkinder und Schulkinder schon gut über Sprache mitteilen, muss die 

Beschwerde der Allerkleinsten von de Pädagog*innen sensibel aus dem Verhalten des Kindes wahrgenommen 

werden.
 

Achtsamkeit und eine dialogische Haltung der pädagogischen Fachkraft sind unbedingte Voraussetzungen für 

eine sensible Wahrnehmung der Bedürfnisse des Kindes.
 

Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde ist es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden 

nachzugehen, diese möglichst abzustellen und Lösungen zu finden, die alle mittragen können.
 

Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit in unseren 

Einrichtungen.
 

Darüber hinaus bieten sie ein Lernfeld und eine Chance, das Recht der Kinder auf Beteiligung umzusetzen.
 

Dies erfordert partizipatorische Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die Beschwerden nicht als lästige 

Störung, sondern als Entwicklungschance begreift.
 

Ziel unseres Beschwerdemanagements ist es, Zufriedenheit (wieder) herzustellen.
 

11.1 Unsere Beschwerdekultur als Mitarbeitende
 

 
Wir tragen die Verantwortung als Vorbilder

 

 
Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um

 

 
Wir führen eine offene Kommunikation miteinander

 

 
Wir dürfen Fehler machen

 

 
Wir zeigen eine reklamationsfreundliche Haltung

 

 
Wir gehen sorgsam und respektvoll mit Beschwerden um

 

 
Wir nehmen Beschwerden sachlich an und nicht persönlich

 

 
Wir suchen gemeinsam nach verbindlichen Lösungen

 

 

11.2 Unser Beschwerdeverfahren für die Kinder
 

Wir regen die Kinder an, Beschwerden zu äußern
 

 
durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine verlässliche und auf Vertrauen aufgebaute Beziehung), 
in dem Beschwerden angstfrei geäußert werden können und mit Respekt und Wertschätzung 
angenommen und bearbeitet werden

 

 
indem sie im Alltag erleben, dass sie bei Unzufriedenheit auch über Ausdrucksformen wie Weinen, 
Zurückziehen und Aggressivität ernst- und wahrgenommen werden

 

 
indem Kinder ermutigt werden, eigene und Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich für das 
Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen

 

 
indem Pädagog*innen positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden sind und auch eigenes 
(Fehl-)Verhalten, eigene Bedürfnisse reflektieren und mit den Kindern thematisieren

 

 
In unseren Einrichtungen können sich die Kinder beschweren

 

 
wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen

 

 
in Konfliktsituationen
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über unangemessene Verhaltensweisen der Pädagog*innen

 

 
über alle Belange, die ihren Alltag betreffen (Angebote, Essen, Regeln, etc.)

 

 
Die Kinder bringen ihre Beschwerden zum Ausdruck

 

 
durch konkrete Missfallensäußerungen

 

 
durch Gefühle, Mimik, Gestik und Laute

 

 
durch ihr Verhalten wie z.B. Verweigerung, Anpassung, Vermeidung, Regelverletzungen, 
Grenzüberschreitungen

 

 
Die Kinder können sich beschweren

 

 
bei den Pädagog*innen in der Gruppe (Erzieher*innen oder Lehrer*innen)

 

 
in der Gruppenzeit in ihrer Gruppe

 

 
bei ihren Freunden

 

 
bei ihren Eltern

 

 
bei den Küchenkräften, FSJlern

 

 
bei den Teamleitungskräften

 

 
Die Beschwerden der Kinder werden aufgenommen und dokumentiert

 

 
durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung

 

 
durch den direkten Dialog der Pädagog*innen mit dem Kind/ den Kindern

 

 
in der Gruppenzeit durch die Visualisierung der Beschwerden oder Befragung

 

 
durch die Bearbeitung der Portfolioordner

 

 
mit Hilfe von Lerngeschichten

 

 
im Rahmen der Kinderkonferenz/ Kinderparlament

 

 
im Rahmen von Befragungen

 

 
Die Beschwerden der Kinder werden bearbeitet

 

 
mit dem Kind / den Kindern im respektvollen Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsam Antworten und 
Lösungen finden

 

 
im Dialog mit der Gruppe in der Gruppenzeit

 

 
in der Kinderkonferenz/ Kinderparlament

 

 
in Teamgesprächen, bei Dienstbesprechungen

 

 
in Elterngesprächen/ auf Elternabenden/ bei Elternbeiratssitzungen

 

 
in Teamleitungsrunden

 

 
mit der Geschäftsleitung/ dem Träger

 

 
11.3 Unser Beschwerdeverfahren für die Eltern (siehe auch Anhang 6, 7 und 12)

 

Die Eltern werden informiert über das Beschwerdeverfahren
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Beim Aufnahmegespräch

 

 
beim Erstgespräch mit den Gruppenfachkräften

 

 
bei Elternabenden

 

 
durch Hinweise an der Kita-Pinnwand

 

 
bei Elternbefragungen

 

 
im täglichen Dialog mit den pädagogischen Fachkräften

 

 
über die Elternvertreter

 

 
über die Geschäftsleitung/ den Träger

 

 
Die Eltern können sich beschweren:

 

 
bei den pädagogischen Fachkräften in der Gruppe

 

 
bei der Teamleitung

 

 
bei der Geschäftsleitung/ dem Träger

 

 
bei den Elternvertretern als Bindeglied zur Kita

 

 
über das Beschwerdeformular

 

 
auf den Beiratssitzungen

 

 
bei Elternabenden

 

 
im Elterncafé

 

 
über anonymisierte Elternbefragungen

 

 
Die Beschwerden der Eltern werden aufgenommen und dokumentiert:

 

 
durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung

 

 
im direkten Dialog

 

 
per Telefon oder E-Mail

 

 
über das Beschwerdeformular

 

 
bei Tür- und Angelgespräche

 

 
bei vereinbarte Elterngespräche

 

 
von der Geschäftsführung/ dem Träger

 

 
im Beschwerdeprotokoll

 

 
durch Einbindung der Elternvertreter*innen

 

 
mittels Elternfrageaktionen zur Zufriedenheit mit der Kita

 

 
Die Beschwerden werden bearbeitet:

 

 
entsprechend dem Beschwerdeablaufplan

 

 
im Dialog auf Augenhöhe, um gemeinsam Lösungen zu finden

 

 
in Elterngesprächen

 

 
durch Weiterleitung an die zuständige Stelle

 



 

Schutzkonzept Frecher Spatz e.V.  Seite 20 von 43  

 
im Dialog mit Elternvertreter*innen/ bei den Elternbeiratssitzungen

 

 
in Teamgesprächen/ bei Dienstbesprechungen

 

 
in Teamleitungsrunden

 

 
mit der Geschäftsführung/ dem Träger

 

 
auf Elternabenden

 

 
11.4 Wer ist Ansprechpartner für Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten?

 

Für Kinder: die pädagogische Fachkraft in der Bezugsgruppe, die anderen Pädagog*innen in 

der Einrichtung, die Teamleitung, Berufspraktikanten
 

Für Eltern: die pädagogische Fachkraft in der Bezugsgruppe, die anderen 

Pädagog*innen in der Kita, die Teamleitungskräfte,
 

die Elternvertreter*in, der Elternbeirat, die Geschäftsleitung/ der Träger
 

 
11.5 Wie werden den Kindern/ den Eltern die Beschwerdemöglichkeiten bekannt gemacht?

 

Kindern:
 

 
Über eine adäquate Gesprächskultur in der Einrichtung

 

 
Pädagog*innen nehmen die Befindlichkeiten der Kinder sensibel wahr und 

verbalisieren, fragen, machen ein Angebot, greifen ein, unterstützen, handeln als 

Vorbilder z.B. bei Auseinandersetzungen
 

 
über Erklärungen und das Gespräch im Einzelfall

 

 
über bewusste Visualisierung und konkrete Thematisierung in der Gruppenzeit

 

 
in der Kinderkonferenz/ dem Kinderparlament

 

 
Eltern:

 

 
Eltern werden wahrgenommen, angesprochen (wenn sie es nicht von selbst tun), ihre Beschwerde 
wird ernstgenommen und transparent bearbeitet

 

 
bei Elterngesprächen über die Teamleitungskräfte

 

 
auf Elternabenden

 

 
über die Elternvertreter

 

 
auf Elternbeiratssitzungen (Tagesordnungspunkt „Beschweren erwünscht!“)

 

 
über Aushänge und Informationsmaterialien

 

 
über Elternfragebogen Aktionen

 

 
 
Beschwerdeformulare sind zugänglich für Eltern platziert. Z.B. Garderobe. Es gibt eine Box o.ä., in der die 

Beschwerden gesammelt werden. Die Leitung überprüft Beschwerde um Ursache zu suchen.
 

Beschwerde wird im nächsten Team bearbeitet und Bearbeitungsprozess wird dokumentiert. 

Beschwerdeführer bekommt Rückmeldung von Leitung. 

Jede Beschwerde wird mit Bearbeitungsprotokoll chronologisch sortiert und  in einem Ordner aufbewahrt. 
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Unsere Herausforderungen
 

 

 
Wissen alle Kinder, dass sie das Recht haben, mitzuentscheiden und sich zu beschweren? Wissen alle 

Eltern um ihre Mitwirkungs- und Beschwerdemöglichkeiten?
 

 Was kann sie ggf. hindern, ihre Möglichkeiten zu nutzen? 

 Gelingt es uns, mit Beschwerden immer professionell umzugehen? 

 
11.6 Wie wird die Qualität der Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren in der Einrichtung geprüft und 

weiterentwickelt?
 

Für die Kinder im Rahmen von:
 

 Nachfragen, ob Situationen zufriedenstellend geklärt wurden 

 Visualisierung der verbindlichen Absprachen (z.B. Plakat Spielzeugtag) 

 Gegenseitigen Kontrollen der Einhaltung von Absprachen und Regeln 

 Regelmäßigen Gruppenzeiten zum Thema Kinderrechte (z.B. Kinderkonferenz) 

 Einführung der neuen Kinder in das bestehende System 

 Thematisierung in Dienstbesprechungen 

 Thematisierung im Fachaustausch der Teamleitungsrunde mit dem Träger 

 Weiterentwicklung in Teamfortbildungen 

 
Aus den Rückmeldungen erfolgt ggf. eine konzeptionelle Anpassung.

 

 
Für Eltern im Rahmen von:

 

 Tür- und Angelgesprächen 

 Rückversicherungen, ob Situationen zufriedenstellend geklärt wurden 

 Auswertungen der eingegangenen Beschwerden 

 Anonymisierten Elternbefragungen 

 Elterngesprächen 

 Elternabenden 

 Elternbeiratssitzungen 

 Elterncafé Veranstaltungen 

 Thematisierung in Dienstbesprechungen 

 Thematisierung im Fachaustausch der Teamleitungsrunde mit dem Träger 

 Weiterentwicklung in Teamfortbildungen 
 
Aus den Rückmeldungen erfolgt ggf. eine konzeptionelle Anpassung.

 

 
Unsere Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren bieten vielfältige Entwicklungschancen für unsere Einrichtungen 

und alle Beteiligten.
 

Entscheidend bleibt der Anspruch, die Arbeitsfelder kontinuierlich durch Lernprozesse zu optimieren. Alle 

Arbeitsabläufe müssen laufend im Dialog mit Kindern und Eltern reflektiert werden. 

Das erfordert eine offene Kommunikation mit allen und für alle: Kindern, Eltern, Familien, Pädagog*innen, 

Führungskräften und dem Träger. 
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11.7  Beschwerdemanagement Ablaufschema (siehe auch Anhang 12)
 

 
1. 

Beschwerdeeingang
 

 
 

Handelt es sich um eine Beschwerde?
 

 
Es folgt die Aufnahme in das Beschwerdeprotokoll.

 

 
Ist die Problematik sofort zu lösen?

 

 
Ist die Beschwerde selbst zu bearbeiten oder muss sie an die zuständige Stelle weitergeleitet werden?

 

 
 

2. 
Beschwerdebearbeitung

 

 
 

Es gibt eine Rückmeldung möglichst mit Bearbeitungsfrist an den Beschwerdeführenden.
 

 
Die Bearbeitung der Beschwerde wird auf dem Formular dokumentiert.

 

 
Eine Lösung wird erarbeitet.

 

 
Bei Bedarf wird fachliche/ kollegiale Beratung eingebunden.

 

 
Falls erforderlich wird die Geschäftsleitung/ der Träger eingebunden.

 

 
Falls erforderlich wird die Beschwerde an die zuständige Stelle weitergeleitet.

 

 
 

3. 
Abschluss

 

 
 

Der Beschwerdeführende wird über die Lösung/ den Sachstand informiert.
 

 
Die Dokumentation auf dem Formular wird unterschrieben abgeschlossen.

 

 
Die Dokumentation wird archiviert.

 

 
Die Beschwerde/ die Lösung/ die Konsequenzen werden bei Relevanz im Team abschließend 

bekannt gegeben.
 

 
Daraus folgen ggf. Veränderungen/ Korrekturen in der Einrichtung.

 

 
Daraus folgen ggf. Information an alle Eltern/ Kinder.

 

 
 

Das gesamte Beschwerdeverfahren vom Eingang einer Beschwerde bis hin zum endgültigen Abschluss soll 

nicht länger als 4 Wochen dauern. 
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Anhang 1: Beobachtungsbogen 
 
 
 

Datum: Name:  

 

1. Beobachtung 

 Name:  
o eigene Beobachtung  
o Kolleg*in Adresse: 

o andere Eltern  
o sonstige:  

 Telefon: 

…………………..  

 

2. Angaben zu dem Kind: 
Name:  Alter: 

Adresse:  

3. Angaben zu der Familie: 
Name:  

Adresse:  

Telefon:  

Sonstiges:  

 

 
 

4. Inhalt der Beobachtung: 

5. Nächste Schritte: 

o Überprüfung im Team 

o Einschaltung der insoweit erfahrenen Fachkraft – geplant am: 

o Gespräch mit Eltern/Sorgeberechtigten – geplant am: 

o Sonstiges 
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Anhang 2: Interner Beratungsplan 
 
 
 

Datum: Name:  

 

1. Beteiligte 
 

o Pädagog*in 
 

o Kolleg*in 

o Leitung 

o hinzugezogene Fachkraft 

o Sonstige: 

….………………….. 

……………………… 

……………………… 

 

2. Angaben zu dem Kind: 
Name:  Alter: 

 

 

3. Einschätzung: 

4. Maßnahmen: 

Weitere Beobachtung durch: 

o Hinzuziehung der Fachkraft – geplant am: 

o Gespräch mit Eltern/Sorgeberechtigten – geplant am: 

o Kontaktaufnahme z.B. Beratungsstelle: …………………………………….…(Datenschutz beachten!) 

o Sonstiges 
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Anhang 3: Gemeinsamer Beratungs- und Hilfeplan 
 
 
 

Datum: Name:  

 

1. Beteiligte 
 

o  Eltern/andere Sorgeberechtigte 
 

o Pädagog*in 

o Kolleg*in 

o Leitung 

o hinzugezogene Fachkraft 

o Sonstige: 

….………………….. 

……………………… 

……………………… 

 

2. Angaben zu dem Kind: 
Name:  Alter: 

 

 
 

 

 

 

………………………………………. ………………………………………. 
Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigten Vertreter*in der Einrichtung 

3. Absprachen: 4. Zeitstruktur: 
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Name des Kindes: 
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Datum: Name 

(Bearbeiter*in): 
 

 

Datum: Wer: Wann: Ergebnis: Nächste Schritte: Verantwortlich: 

 



 

 

Schutzkonzept Frecher Spatz e.V.  Seite 19 von 43 
  

Anhang 5: Inanspruchnahme des RSD vorbereiten 
 

Datum: Name:  

 

1. Angaben zu dem Kind: 
Name: Alter: 

 

2. Wann wurde entschieden: 

3. Wer hat entschieden: 

o Eltern/Sorgeberechtigte 

o Leitung 

o hinzugezogene Fachkraft 

o Sonstige: 

….………………….. 

……………………… 

……………………… 

4. Informationsfluss 

Information an Eltern / Sorgeberechtigte 

o per Post – am: 

o per Telefonat – am: 

o per persönlichem Gespräch – am: 

o Sonstiges: 

 
….………………….. 

……………………… 

……………………… 

 

Durch: 

o Pädagog*in 

o Leitung 

o hinzugezogene Fachkraft 

o Sonstige: 

 

Information des RSD durch: 

o Leitung 
o hinzugezogene Fachkraft 

o Sonstige: 

 
….………………….. 

……………………… 

……………………… 
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Frecher Spatz e.V.: Beschweren erwünscht!  

 
 

Anhang 6: Beschwerdeformular für Eltern - Verbesserungsvorschlag 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Sie können uns sehr gerne direkt ansprechen oder dieses 

Formular für Ihre Rückmeldung an uns nutzen! 

 

 
Gibt es ein Problem, auf das Sie uns gerne hinweisen möchten? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Haben Sie Ideen zur Verbesserung? 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung! 
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Frecher Spatz e.V.: Beschweren erwünscht!  

 
Anhang 7: Beschwerdeprotokoll 

 
 

Wer hat die Beschwerde vorgebracht?    
 

Tel. / E-Mail    
 

Datum:   Kita:    
 

Wer nahm die Beschwerde entgegen?    
 

 
Inhalte der Beschwerde:    

 

 

 
 

 
 

 

 

Gemeinsame Vereinbarungen:    
 

 

 
 

 

 

Ist ein weiteres Gespräch/ Vorgehen nötig?   
 

 

 
 

 

 

Wer ist zu beteiligen?    
 

 
Termin:    

 
 
 

Datum:   Mitarbeiter*in Unterschrift:    
 

Datum:   Leitung Unterschrift:    
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Anhang 8: Kontaktdaten RSD / Jugendamt
 

 
 

JUGENDAMT  Bezirk Mitte:
 

Tagesdienst:  Tel. (030) 9018 – 34342
 

Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr
 

Donnerstag: 14:00 - 18:00 Uhr
 

 
Regionale Sozialpädagogische Dienste - Team 2 (Moabit)

 

Teamleitung: Frau Pekker
 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
 

Tel. (030) 9018 – 34345
 

Fax (030) 9018 - 34313
 

KINDERSCHUTZ – HOTLINE im Bezirk Mitte:
 

Tel.: (030) 90 182-55555
 

Montag bis Freitag von 8:00 - 18:00 Uhr
 

 

 

JUGENDAMT  Bezirk Tempelhof- Schöneberg:
 

Tagesdienst: Tel: (030) 90 277 – 3564
 

Montag – Mittwoch 9:00 – 15:00 Uhr
 

Donnerstag 9:00 – 18:00 Uhr
 

Freitag 9:00 – 14:00 Uhr
 

 

Regionale Sozialpädagogische Dienste
 

Regionalleitung: Dagmar Jotzo
 

Niedstraße 1-2, 12159 Berlin
 

Tel.: (030) 90 277-6909 oder 90 277-6762
 

Fax: (030) 90 277-6698
 

 

Kinderschutz- und Krisentelefon im Bezirk Tempelhof-Schöneberg
 

Tel.: (030) 90 277-55555
 

Montag bis Freitag von 8:00 - 18:00 Uhr
 

 

 

Hotline-Kinderschutz 61 00 66 - rund um die Uhr
 

 

http://www.berlin.de/stadtplan/?ADR_ZIP=12159&ADR_CITY=Berlin&ADR_STREET=Niedstraße&ADR_HOUSE=1-2
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JUGENDAMT  Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg:
 

Tagesdienst:  Tel. (030) 9029-8-4465
 

Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr
 

Donnerstag: 15:00 - 18:00 Uhr
 

 

Regionale Sozialpädagogische Dienste, Region VIII
 

Teamleitung: Fr. Lange
 

Frankfurter Allee 35-37, 10247 Berlin
 

Tel. (030) 9029-8-4459
 

Fax (030) 9029-8-4221
 

 

Kinderschutz- und Krisentelefon im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
 

Tel.: (030) 9029-8-5555
 

Montag bis Freitag von 8:00 - 18:00 Uhr
 

 

 

JUGENDAMT Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf:
 

Tagesdienst:  Tel. (030) 9029 – 27614
 

 

Montag – Mittwoch 8:00 – 14:00 Uhr
 

Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
 

Freitag 8:00 – 14:00 Uhr
 

 

Regionale Sozialpädagogische Dienste
 

Teamleitung: Fr. Czaja
 

Mierendorffstr. 20, 10589 Berlin
 

Tel. (030) 9029 – 27615
 

Fax (030) 9029 - 27511
 

 

Kinderschutz- und Krisentelefon im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
 

Tel.: (030) 9029-15 555
 

Montag bis Freitag von 8:00 - 18:00 Uhr
 

 

 

Hotline-Kinderschutz 61 00 66 - rund um die Uhr
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Anhang 9: Entbindung der Schweigepflicht
 

 
Hiermit entbinde ich (Vor- und Zuname): ___________________________________________________________________

 
 

geboren am: ___________________________________________ in. ______________________________________
 

 

wohnhaft in. ______________________________________________________________
 

 
 

die Person (Vor- und Zuname): _________________________________________________________________________________
 

 

geboren am: ___________________________________________ in. ______________________________________
 

 
von ihrer Schweigepflicht entsprechend §203 Strafgesetzbuch (StGB) gegenüber folgenden Personen/ Institutionen:

 

 
Person  1

 

 
(Anrede, Vor- und Zuname) 

Berufliche Funktion 

Die Schweigepflichtentbindung bezieht sich auf den folgenden Zweck: 

 

Inhalt: 

 

 
Person  2

 

 
(Anrede, Vor- und Zuname) 

Berufliche Funktion 

Die Schweigepflichtentbindung bezieht sich auf den folgenden Zweck: 

 

Inhalt: 

 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich die oben benannte Person über die erfolgte und geplante 
Betreuung meiner/ unserer Familie/Lebensgemeinschaft bzw. meines/unseres Kindes hinsichtlich des 
oben benannten Zwecks und Inhalts mit den benannten Personen beraten kann und diese ihr Auskunft 
erteilen. Mir ist bekannt, dass ich die Schweigepflichtentbindungserklärung freiwillig abgebe und diese 
von mir jederzeit widerrufen werden kann.

 

 
Sie gilt widerruflich bis zum: ______________________________________

 
 
Ich wurde ausführlich über Sinn und Zweck dieser Schweigepflichtentbindung sowie 
über die Folgen einer Verweigerung beraten.

 

Ort, 

Datum

 

Unterschrift Eltern 
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Anhang 10: Weitere Informationsquellen und Beratungsangebote
 

 

Freie Träger der Jugendhilfe Telefon/ E-Mail Sprechzeiten Ansprechpartner*in für 

Kinderschutz-
Zentrum Berline.V. 

• Juliusstr. 41  / Neukölln 

• Freienwalder Str. 20 / 
Hohenschönhausen 

030-6839110  Anmeldung 
+Beratung 

www.kszb.de  (oline-Beratung) 

Montag bis Freitag von 9-20 
Uhr 

Fachberatung für Professionelle 
Fachberatung für Lehrer und 

Berufsgeheimnisträger / 
Therapeuten, Ärzte etc. 
(für Familien in Krisen) 

Kinderschutzbund Berlin 030-45802931 
www.kinderschutzbund-berlin.de 

   Fachkräfteberatung 

Kind im Zentrum 

KiZ/EJF   gAG 

Sozialtherap. Hilfe für sexuell 

030-2828077 

 
www.kind-im-Zentrum.de 

Mo.-Do. 10-13 + 15-18 Uhr 

Fr. 10-14 Uhr 
Fachberatung in Akutfällen 
Einzel- und Teamberatung 

missbrauchte Kinder+ Familien kiz@ejf.de   

Maxstr.3   

13347 Berlin/ Wedding   

Wildwasser e.V. 030-6939192 
www.wildwasser-berlin.de 

Di.  9-11 Uhr 

Mi. 16-18 Uhr 
Do. 13-15 Uhr 

Fachberatung für Professionelle 
und Institutionen 

Strohhalm e.V 
Luckauer Str. 2 

10969 Berlin/ Kreuzberg 

030-6141829 
www.strohhalm-ev.de 

Di.-Do. von 9-15 Uhr 

Fr. 9-12 Uhr 
Beratung für Fachkräfte zum 
Thema sexuelle Übergriffe 
unter Kinder 

Berliner Jungs 
Leinestr. 49 

12049 Berlin 

030-23633983 
info@jungen-netz.de 

Dem AB zu entnehmen Fachkräfte 
Betroffene Jungen und Familien 

 
 

http://www.kszb.de/
http://www.kinderschutzbund-berlin.de/
http://www.kind-im-zentrum.de/
http://www.kind-im-zentrum.de/
http://www.kind-im-zentrum.de/
http://www.kind-im-zentrum.de/
http://www.kind-im-zentrum.de/
http://www.kind-im-zentrum.de/
http://www.kind-im-zentrum.de/
http://www.wildwasser-berlin.de/
http://www.wildwasser-berlin.de/
http://www.wildwasser-berlin.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
mailto:info@jungen-netz.de
mailto:info@jungen-netz.de
mailto:info@jungen-netz.de
mailto:info@jungen-netz.de
mailto:info@jungen-netz.de
mailto:info@jungen-netz.de
mailto:info@jungen-netz.de


 

 

 

Anhang 11: Ablaufdiagramm „Handlungsleitfaden für Kinderschutz“ 
 
Flussdiagramm zur Zusammenarbeit zwischen Kita und bezirklichem Gesundheitsamt/ 
Jugendamt bei vermuteten Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 
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Anhang 12: Ablaufdiagramm „Handlungsleitfaden für 
Beschwerdemanagement“ 
 
Mündliche artikulierte Beschwerden
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Schriftlich artikulierte Beschwerden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flussdiagramme für einen beispielhaften Ablauf bei der Entgegennahme und Bearbeitung geäußerter 

Beschwerden. Nach Stauss, B. & Seidel, W, 2002 
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Anhang 13: Berlineinheitlicher Erfassungsbogen bei Verdacht einer 
Kindeswohlgefährdung (Ersteinschätzung gemäß § 8a SGB VIII) 

 
(Für Fachkräfte der öffentlichen und freien Jugendhilfe in den Arbeitsfeldern z.B. Kindertagesbetreuung, Jugendar-

beit, öffentliche EFB - ausgenommen RSD) 

!!! Für die Erfassung eines Verdachtfalles müssen in der Regel mehrere und altersbedingte Anhalts-punkte entspre-
chend der berlineinheitlichen Indikatoren- und Risikofaktoren vorliegen !!! 

 

Institution / Ansprechpartner*in:         

Datum:    Telefon:   

Name des /der  von der Gefährdung betroffenen Minderjährigen: 

Name:  Alter: Aufenthalt z.Zt.       
 

Name:  Alter: Aufenthalt z.Zt.       
 

Name:  Alter  Aufenthalt z.Zt.       
 

Name:  Alter: Aufenthalt z.Zt.    
 

Name:  Alter: Aufenthalt z.Zt.       

Angaben über die betroffene Familie (sofern bekannt): 

Name:    
 

Anschrift:    
 

Telefonnummer:    
 

Geschwister:    
 

Sind Einrichtungen bekannt, die das Kind / der Jugendliche regelmäßig be-
sucht? Wenn Ja, welche? 

 

 
 

Worin besteht die konkrete Gefährdung? Welche Anhaltspunkte sind aufgefallen 

(Mehrfachnennungen möglich): 
Anhaltspunkte 

1. Körperliche Erscheinung 

unterernährt 

falsche Ernährung (z.B. Übergewicht) 

unangenehmer Geruch 

unversorgte Wunden 

chronische Müdigkeit 

nicht witterungsgemäße Kleidung 

Hämatome, Narben (die auf 

Misshandlung hindeuten) 

Krankheitsanfälligkeit Knochenbrüche 

(ungeklärte Ursache) 

auffällige Rötung oder Entzündungen im 

Selten Häufig (fast) immer 
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Anhaltspunkte 

 
2. kognitive Erscheinung 

eingeschränkte Reaktion auf optische 
und akustische Reize 

Wahrnehmungs- und Gedächtnisstö-
rungen 

Konzentrationsschwäche 

Verzögerung der Sprach- und 
Intelligenzentwicklung 

 
3. psychische Erscheinung 

apathisch, traurig schreck-

haft, unruhig ängstlich, ver-

schlossen 

 
4. Verhalten gegenüber Bezugspersonen 

Angst vor Verlust (Trennungsangst) Dis-

tanzlos 

Blickkontakt fehlt 

 
5. Verhalten in der Gruppe 

beteiligt sich nicht am Spiel 

hält keine Grenzen und Regeln ein 

 
6. Verhaltensauffälligkeiten 

Schlafstörungen 

Essstörungen 

einnässen, einkoten Selbstver-

letzung / Selbstgefährdung 

Sexualisiertes Verhalten in Bezug auf 
andere Personen 

Konsum psychoaktiver Substanzen 

Schuldistanziertes Verhalten (auch 
fortgesetztes Fernbleiben von Ta-
geseinrichtungen) 

weglaufen / Trebe de-

linquentes Verhalten 

 
7. Sonstiges 

Selten Häufig (fast) immer 
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Ressourcen/Selbsthilfepotential 

Welche Fähigkeiten/positiven Eigenschaften sehen Sie beim Kind? 

 
 
 

 
Welche Fähigkeiten/positiven Eigenschaften sehen Sie bei den Eltern? 

 
 
 
 

Nehmen die Eltern die Probleme wahr (Problemakzeptanz)? 

 
 
 

Stimmen die Eltern mit Ihrer Beschreibung der Probleme überein (Problemkongruenz)? 

 
 
 
 

Nehmen die Eltern Hilfe an (Hilfeakzeptanz)? 

 
 

Welche Risiken in der Lebenssituation des Kindes bzw. welche Belastungssituatio-
nen in der Familie sehen Sie (Verdacht einer Kindeswohlgefährdung)? 
Begründung Ihrer Einschätzung 

 
 
 
 

 
Was haben die Eltern/Fachkräfte bereits unternommen, um die Situation des 
Kindes zu verändern? 

 
 
 
 

Unterschrift, Datum 
 

Erste Fachkraft  
  

 

Zweite Fachkraft  
  

 
 

Wenn sofortiges Handeln wegen Anzeichen von unmittelbarer und gravierender Kindes-
wohlgefährdung erforderlich wird, ist der Kontakt zum zuständigen Jugendamt umge-
hend notwendig. 
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Die bezirklichen Jugendämter sind über das zentrale Krisentelefon montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 

Uhr zu erreichen. Außerhalb der genannten Zeiten wird die Erreichbarkeit und Weiterleitung der Meldungen 

über die Berliner Hotline Kinderschutz 61 00 66 sichergestellt. 



 

 

LITERATUR  & MATERIAL
 

 
 
KINDERSCHUTZ

 

Handlungsleitlinien zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes im Arbeitsfeld der betriebser 
laubnispflichtigen Einrichtungen nach § 45 5GB VIII, beschlossen auf der 115. Arbeitstagung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter vom 6.-8. November 2013 in Göttingen, 2. 
aktualisierte Fassung 2013

 

Kinderschutz in der Kita, Ein praktischer Leitfaden für Erzieherinnen und Erzieher, Jörg Maywald,  
Reihe Fachwissen  Kita, Verlag Herder 2013

 

Kindeswohlgefährdung - vorbeugen, erkennen, handeln. Jörg Maywald, kindergarten 
heute/spezial/wissen kompakt, Verlag Herder 2012

 

Die Würde des Kindes, Plädoyer für eine Erziehung ohne Gewalt, Günther Deegener, Beltz 
(Taschenbuch-)Verlag 2000

 

 

 

BESCHWERDE  VERFAHREN
 

Beschwerdeverfahren für Kinder, Franziska Schubert-Suffrian & Michael Regner, kindergarten 
heute/praxis kompakt, Verlag Herder 2014

 

Beschwerden erlaubt! 10 Empfehlungen zur Implementierung von Beschwerdeverfahren in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie, FU 
Berlin/Hsg., Berlin 2013, S. 7., www.ewi-psy.fu-berlin.de

 

Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren im Rahmen der Betriebserlaubniserteilung für  
Einrichtungen der Erziehungshilfe, Eine Arbeitshilfe für die betriebserlaubniserteilenden Behörden 
nach §§45ff. SGB VIII. Eine Orientierung für Träger der Jugendhilfe, beschlossen auf der 115. 
Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter vom 6.-8.November 2013 in 
Göttingen, 2. aktualisierte  Fassung 2013

 

Beschweren erwünscht (1) + (2), Wie Kindertageseinrichtungen Beschwerdeverfahren für Kinder 
umsetzen  können,  Rüdiger  Hansen/Raingard Knauer, Zeitschrift TPS  9 + 10/2013 

Stauss, B. & Seidel, W.: Beschwerdemanagement. 3., Auflage. München, Wien: Hanser, 2002 

 

 

PARTIZIPATION/ BETEILIGUNG
 

Sicherung der Rechte von Kindern als Qualitätsmerkmal von Kindertageseinrichtungen, beschlossen 
auf der 114. Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter vom 10.-12. April 
2013 in Eisenach

 

Partizipation in Kindertageseinrichtungen , So gelingt Demokratiebildung mit Kindern! Hansen,  
Rüdiger/Knauer,  Raingard/Sturzenhecker,  Benedikt,  Weimar,  Berlin,  2011,  S. 33.

 

Kinder reden mit! Beteiligung an Politik, Stadtplanung und Stadtgestaltung, Richard Schröder, Verlag 
Weinheim 1995, S.14.

 

Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Allgemeine Qualitätsstandards 
und Empfehlungen für die Praxisfelder Kindertageseinrichtungen, Schule, Kommune, Kinder und 
Jugendarbeit und Erzieherische Hilfen, Bundesministerium für  Familie, Senioren,  Frauen und Jugend 
(BMFSFJ), 2. Auflage 2012, S. 8

 

http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/


 

 

Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Berlin 2012, S. 5, 
www.deutscher-verein.de

 

Zum Umgang mit Macht in Kindertageseinrichtungen, Reflexionen zu einem häufig verdrängten 
Thema, Raingard Knauer/Rüdiger Hansen, Zeitschrift  TPS 8/2010, S. 24 - 28

 

 

 

NÄHE UND DISTANZ
 

Nähe und Distanz, Zum grenzwahrenden Umgang mit Kindern in pädagogischen Arbeitsfelde rn. 
Margret Dörr, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Forum Sexualaufklärung und 
Familienplanung: Sexueller Missbrauch, Köln 2010, S. 20 - 25.

 

 

 

SEXUALPÄDAGOGIK
 

Sexualpädagogik in der Kita, Kinder schützen, stärken, begleiten, Jörg Maywald, Reihe Fachwissen 
Kita, Verlag Herder 2015

 

Sexualerziehung in Kitas, Die Entwicklung einer positiven Sexualität begleiten und fördern, Silke 
Hubrig, Reihe FrühPädagogik, Beltz Verlag 2014

 

Sexualpädagogik, frühe Kindheit - Zeitschrift der deutschen Liga für das Kind, 03/2014
 

Körpererfahrung und Sexualerziehung im Kindergarten ,
 

Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (Hg.) 2009
 

 

 

Generalverdacht
 

Männliche Erzieher und pauschale Verdächtigungen - ein Thema für die Kindertageseinrichtung? 
Reflexionsfragen für das Kita-Team in Bezug auf männliche Fachkräfte, Körperlichkeit, 
Geschlechterbilder und pauschale Verdächtigungen gegenüber Männern, Michael Cremers/Jens 
Krabel, Koordinationsstelle Männer in Kitas: S. 4.

 

 

 

INNERINSTITUTIONELLER MISSBRAUCH
 

Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen, Handlungsempfehlungen zur 
Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen, Hölling/Riedel-
Breidenstein/Schlingman, Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Berline. V. (Hg.), Berlin 
2013, info@paritaet-berlin.de, www.paritaet-berlin.de

 

Grenzen achten, Schutz vor sexuellem Missbrauch in Inst it ut ione n. Ein Handbuch für die Praxis , 
Ursula  Enders  (Hg.), Köln  2012, S.19

 

Sexuelle Grenzverletzungen, Übergriffe und Gewalt in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen 
nach §§ 45 ff. SGB VIII, Handlungsleitlinien zur Prävention und Intervention, beschlossen auf der 118. 
Arbeitstagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter vom 6.-8. Mai 2015 in Kiel

 

 

http://www.deutscher-verein.de/
mailto:info@paritaet-berlin.de
mailto:info@paritaet-berlin.de


 

 

TÄTERSTRATEGIEN
 

Missbrauch durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Institutionen, Ursula Enders 2003 , 
www.zartbitter.de

 

Wenn die Kollegin  missbraucht, Die Strategien der Täterinnen, Ursula Enders, www.zartbitter.de
 

 

 

RECHT
 

Das neue Bundeskinderschutzgesetz, Meysen/Eschelbach, Nomos Praxis Verlagsgesellschaft 2012
 

Kindeswohlgefährdung erkennen und vermeiden, Rechtliche Grundlagen für die Praxis, Marion  
Hundt,  Kita-Recht/Carl Link Verlag  2014

 

 

 

WEITERES
 

Die besondere Qualität, Rahmenkonzept der BAGE e. V. zur besonderen Qualität von Elterninitiativen
 

Rechte, Schutz und Beteiligung in Frankfurter Kitas, Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Dezernat 
Bildung und Frauen (Hg.) 2014, S. 17.

 

Position beziehen - gesellschaftlichen Dialog gestalten, Berliner Erklärung der Steuerungsgruppe des 
Bundesforums  Familie zur wertorientierenden Erziehung 2008, http://bundesforum-
familie.de/publikationen/

 

The "what" and "why" of goal pursuits, Human needs and the self-determination ofbehavior, E.L. 
Deci/ R.M. Ryan, Psychological Inquiry 11/2000, S. 227 – 268

 

Leitfaden zur Umsetzung des Bundeskinderschutz-Gesetzes in Elterninitiativen, Kinderläden und 
selbstorganisierter Kinderbetreuung, BAGE – Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen e.V., Berlin 
2015

 

Gefährdung des Kindeswohl innerhalb Institutionen - Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in 
Einrichtungen. Der Paritätische Gesamtverband  (Hrsg). 2. Auflage, September 2016, Berlin. 
http://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/kinder-und-
jugendschutz-in-einrichtungen-2016_web.pdf 

 

http://www.zartbitter.de/
http://www.zartbitter.de/

